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RATGEBER| GELD

Richtiger Umgang mit Hypotheken
Wer in einen neuen Lebensabschnitt eintritt, tut gut daran, seine Ltypot/ie/carsc/zu/d zu überprüfen.

Denn es gäbe eieZieichf Mögiicü/ceiten, gutes GeZü einzusparen. Lin LZeiner Latgeber.

VON ALFRED ERNST

Die Zeit der billigen Hypo-
theken ist vorbei. Geldmarkt-

sowie Festhypotheken sind be-

reits deutlich teurer geworden.
Selbst bei den politisch sensiblen

variablen Grundpfandschulden,

wo sich die Banken wegen der

direkten Auswirkung auf die Mie-

ten im Zweifel eher zurückhalten,
haben einige Institute die Sätze

erhöht.

Dies ist einer der Gründe,
darüber nachzudenken, ob die

Schuld auf dem Eigenheim re-

duziert werden sollte. Diese Frage

stellt sich im Seniorenalter so-

wieso, unabhängig von der Zins-

landschaft.

Oft bezeichnen ältere Zeit-

genossen ein unbelastetes Eigen-
heim als erstrebenswert. Der Hin-

tergrund ist klar: Die laufenden

Kosten beschränken sich dann auf

den Unterhalt, Zinsen fallen nicht
mehr an. Damit wohnt es sich

unter Umständen nicht nur
günstig, man ist auch gegenüber

Zinserhöhungen immun und
braucht sich nicht zu sorgen.

Nicht immer erfolgt die Reduk-

tion der Hypothek auf initiative
des Immobilienbesitzers. Mit dem

Erreichen des Pensionsalters kann

der Anstoss auch von der Bank

kommen. Vorausgesetzt, die Trag-

barkeit ist gegeben, erhalten er-

werbstätige Personen in der Regel

vier Fünftel des Verkehrswerts ih-

rer selbstbewohnten Liegenschaft
als Hypothek. Bei Eigentümern
im Ruhestand liegt die Beleh-

nungsgrenze eher im Bereich von
65 Prozent.

Macht es nun Sinn, den Kredit
darüber hinaus weiter zu senken?

Neben der individuellen Budget-
Situation kommt es darauf an, mit
welchem Schuldenniveau sich

jemand wohlfühlt. Dazu kommen

steuerliche Überlegungen. Diese

lassen sich in der Frage zusam-

menfassen, ob der Schuldner

alternativ zur Tilgung Anlage-

möglichkeiten hätte, die nach

Steuern mehr abwerfen, als die

Schulden nach Steuern kosten.

Ein Beispiel: Ein Hausbesitzer

hätte die Mittel, um seine mit drei

Prozent verzinste Hypothek von
100000 Franken zu tilgen. Sein

Grenzsteuersatz (der Satz, zu
dem die obersten 100 Franken des

Einkommens besteuert werden)

beträgt 25 Prozent.

Statt das Geld auf dem Konto

mit einem Prozent Zins darben zu

lassen, würde er besser die Schuld

amortisieren. Denn der Kontozins

beträgt nach Abzug der Ein-

kommenssteuern nur 0,75 Pro-

zent (1 minus ein Viertel Grenz-

Steuersatz). Die parallel laufende

Hypothek kostet netto nach

Steuern 2,25 Prozent (3 minus ein

Viertel).
Hätte der Anleger dagegen die

Möglichkeit, mit dem Geld mehr

als 2,25 Prozent nach Steuern zu

verdienen, würde sich die Amor-

tisation der Hypothek aus Steuer-

licher Sicht nicht aufdrängen. Er-

reicht der Anleger zum Beispiel

mit Aktien steuerfreie Kapital-

gewinne von jährlich 5 Prozent,

wäre das Beibehalten der Schuld

ein lukratives Geschäft. Auch mit
Zinseinnahmen von 4 Prozent

(netto nach Steuern 3 Prozent)

wäre die Rechnung positiv.
Risikolos lassen sich zurzeit

im Franken freilich keine 4 Pro-

zent fix verdienen. Es müssten

dazu entweder festverzinsliche

Anlagen in Fremdwährung (Wäh-

FINANZFACHMANN

Alfred Ernst ist selbstständiger

Finanzberater und Vermögens-

Verwalter. Er gründete die Firma

Ernst & Zambra Allfinanz AG in

Küsnacht ZH.

rungsrisiko) oder solche mit

ungesicherten Ertragsaussichten
wie beispielsweise Aktien er-

worben werden. Beides ist nicht

jedermanns Sache. Zu bedenken

sind ausserdem die Verwaltungs-
und Aufbewahrungskosten, die

dem Wertpapierbesitzer entste-

hen. Abzahlen kann also durch-

aus sinnvoll sein.

Buchtipp: K-Tipp-Ratgeber: «Die

eigenen vier Wände». Bauen,

kaufen, renovieren: Tipps für
Bauherren und Wohneigentümer
(3., aktualisierte Auflage 2005),
CHF 35.10. Bestelltalon Seite 83.

DIE WICHTIGSTEN FACHAUSDRUCKE

Belehnungsgrenze: Sagt, wie hoch die Hypo-
thek in Prozent des Verkehrswerts einer Lie-

genschaft maximal ist. Verbreitet sind 80 Pro-

zent bei selbstbewohnten Immobilien und

50 bis 65 Prozent bei Feriendomizilen. Die

Differenz zu 100 Prozent müssen Käufer oder
Besitzer als Eigenkapital aufbringen.
Festhypothek: Grundpfandschuld mit fester
Laufzeit (beispielsweise drei oder fünf Jahre)
und für diese Laufzeit fixiertem Zinssatz.

Geldmarkthypothek (auch Libor-Hypothek):
Sammelbegriff für Hypotheken, deren Verzin-

sung viertel- oder halbjährlich an die Lage am
Geldmarkt angepasst wird. Diese Zinssätze

können sich rasch und deutlich ändern. Gegen

allzu grosse Ausschläge nach oben kann sich

der Schuldner mit einem Cap absichern.

Tragbarkeit: Die Banken prüfen, ob die Zins-

belastung des Kredits vom Eigenheimbesitzer
problemlos getragen werden kann. Als Faust-

regel gilt, dass die Wohnkosten (Zinsen, Amor-
tisationen sowie ein Prozent des Verkehrswerts
als Nebenkosten) 30 bis 33 Prozent des Brutto-
einkommens nicht übersteigen dürfen. Dabei

fliesst in die Berechnung oft nicht der aktuelle
Zinssatz ein, sondern ein langjähriger Mittel-

wert, beispielsweise 5 Prozent.

Variable Hypothek: Kredit mit variablem Zins

und theoretisch unendlich langer Laufzeit. Die

Bank kann den Satz jederzeit ändern.
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